
 
 

 
 

Kooperationsvereinbarung  
 
zwischen der 

Inselgemeinde Juist, 
vertreten durch den Bürgermeister, 

Strandstraße 5, 26571 Juist 
(im folgenden Gemeinde genannt) 

und der 
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, 

vertreten durch den Leiter, 
Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven 

(im folgenden Nationalparkverwaltung genannt) 
 
 

Präambel 
 

 

Die ostfriesische Insel Juist liegt inmitten des Weltnaturerbes Wattenmeer im Natio-

nalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Mit Ausnahme eines Flußästuars finden sich 

alle Teillebensräume des europäischen Wattenmeeres wie Weiß-, Grau- und               

Braundünen, Salzmarschen, Strand, Sandbänke, Schlick-, Misch- und Sandwatten, 

Priele und Wattströme auf und rund um die Insel. Einige Insellandschaften Juist, wie 

das Billriff, der Kalfamer und der Hammersee sowie die ausgedehnten Salzwiesenflä-

chen sind auch in Bezug auf das gesamte Gebiet des Nationalparks herausragend. 

Die unersetzliche Bedeutung der Insel für den Naturhaushalt des Wattenmeeres und 

die Zugehörigkeit zum Weltnaturerbe und zum Nationalpark erfordern den Schutz 

und Erhalt der Naturräume der Insel Juist. Gleichzeitig ist die herausragende Natur-

schönheit und die heilklimatische Besonderheit der Nordseeinsel Ursache und 

Grundlage des touristischen und wirtschaftlichen Erfolgs der Bewohner und damit 

der Inselgemeinde. Für Gäste und Bewohner der Insel bietet der Aufenthalt  im Nati-

onalpark Wattenmeer auf Juist die sichere Gelegenheit zu außergewöhnlichen Na-

turerlebnissen sowie Lern- und Lebenserfahrungen. Es gibt somit ein starkes ge-

meinsames Interesse an abgestimmter Zusammenarbeit für den Erhalt und die Ent-

wicklung der Qualität des Naturraumes.  

 

 
 
 



Vereinbarung 

 

Um dieses gemeinsame Interesse zu fördern und zu entwickeln, vereinbaren die In-

selgemeinde Juist und die Nationalpark- und Biosphärenreservatsverwaltung eine 

intensive Zusammenarbeit und abgestimmte Maßnahmen, insbesondere in Fragen 

der Besucherinformation, der Besucherlenkung, der Förderung der regionalen Nach-

haltigkeit, des nachhaltigen Tourismus,  der nachhaltigen Nutzung von Naturgütern 

und bei gezielten Naturschutzmaßnahmen. 

Zu diesem Zweck sollen Kooperationsvorhaben umgesetzt werden, die in Arbeitspro-

grammen für das jeweilige Jahr festgeschrieben werden. Diese Projekte werden jähr-

lich zwischen der Nationalpark- und Biosphärenreservatsverwaltung und der Ge-

meinde einvernehmlich festgelegt.  

Dabei bekennt sich die Gemeinde zur Förderung eines ressourcenschonenden Um-

gangs mit Energie, Wasser und Boden, fördert umweltfreundliche Mobilität und im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten die Produktion und Vermarktung nachhaltig erzeugter 

Produkte sowie den Erhalt regionaler historischer Baukultur.  

Generell unterstützt die Inselgemeinde Juist eine naturverträgliche nachhaltige Tou-

rismus- und Regionalentwicklung. Als Tourismusorganisation erfüllt sie auch die Kri-

terien der Partnerinitiative des Nationalparks und UNESCO-Biosphärenreservates 

Niedersächsisches Wattenmeer. 

Die Gemeinde ist mit dieser Vereinbarung Teil des Partnernetzwerkes und berechtigt, 

die entsprechenden Logos zu führen. 

Beide Vertragspartner erwarten von der Kooperation eine Intensivierung ihrer Zu-

sammenarbeit, regen Informationsaustausch und durch die Verbindung der beider-

seitigen Interessen eine nachhaltige Entwicklung zum Nutzen und zum Wohle der 

Bevölkerung und gleichrangig des Schutzes von Natur und Landschaft Juists im Na-

tionalpark Niedersächsisches Wattenmeer als Teil des Weltnaturerbes Wattenmeer. 

Beide Kooperationspartner verpflichten sich an geeigneter Stelle auf die gemeinsa-

men Projekte und die erfolgreiche Zusammenarbeit hinzuweisen. 
 

Juist, den XX. Juni 2013 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
Dietmar Patron                                              Peter Südbeck 
Bürgermeister der Gemeinde Juist  Leiter der Nationalparkverwaltung 
       Niedersächsisches Wattenmeer 


